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 BUNDESVERFASSUNG 
 
Art. 168 Wahlen 

1 Die Bundesversammlung wählt die Mitglieder des Bundesrates, die Bundeskanzlerin oder den 
Bundeskanzler, die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts sowie den General. 

2 Das Gesetz kann die Bundesversammlung ermächtigen, weitere Wahlen vorzunehmen oder zu 
bestätigen. 

 
Art. 176 Vorsitz 

1 Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident führt den Vorsitz im Bundesrat. 

2 Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
des Bundesrates werden von der Bundesversammlung aus den Mitgliedern des Bundesrates auf die 
Dauer eines Jahres gewählt. 

3 Die Wiederwahl für das folgende Jahr ist ausgeschlossen. Die Bundespräsidentin oder der 
Bundespräsident kann nicht zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten des folgenden Jahres 
gewählt werden. 

 
 PARLAMENTSGESETZ 
 
Art. 132 Gesamterneuerung 

1 Die Mitglieder des Bundesrates werden von der Vereinigten Bundesversammlung in der Session 
nach der Gesamterneuerung des Nationalrates gewählt. 

2 Die Sitze werden einzeln und nacheinander besetzt, in der Reihenfolge des Amtsalters der 
bisherigen Amtsinhaberinnen oder Amtsinhaber. Sitze, für die bisherige Mitglieder des Bundesrates 
kandidieren, werden zuerst besetzt. 

3 In den beiden ersten Wahlgängen können alle wählbaren Personen gewählt werden. Ab dem 
dritten Wahlgang sind keine weiteren Kandidaturen zulässig. 

4 Aus der Wahl scheidet aus: 
a. ab dem zweiten Wahlgang: wer weniger als zehn Stimmen erhält; und 
b. ab dem dritten Wahlgang: wer die geringste Stimmenzahl erhält, es sei denn, mehr als eine 
Person vereinige diese Stimmenzahl auf sich. 

 
Art. 133 Besetzung von Vakanzen 

1 Die Besetzung von Vakanzen erfolgt in der Regel in der Session nach Erhalt des 
Rücktrittsschreibens oder nach dem unvorhergesehenen Ausscheiden eines Mitgliedes. 

2 Das neugewählte Mitglied tritt sein Amt spätestens zwei Monate nach seiner Wahl an. 

3 Sind mehrere Vakanzen zu besetzen, so ist für die Reihenfolge das Amtsalter der bisherigen 
Amtsinhaberinnen oder Amtsinhaber massgebend. 

 
Art. 134 Wahl des Präsidiums des Bundesrates 

Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des 
Bundesrates werden aus dessen Mitgliedern einzeln und nacheinander für ein Jahr gewählt. 

 


